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Merkblatt Verrechnung Materialgeldpauschale/ 

Kostenbeitrag Schneesporttag Lernende im 1. Lehrjahr 
In Rechnung gestellt jeweils Ende Oktober 

 
Schneesporttag Januar 
• In der KW 4 führt das Bildungszentrum Interlaken bzi jeweils einen Schneesporttag 

für die Lernenden des 1. Lehrjahrs im Skigebiet Meiringen-Hasliberg durch. 

• Die Kosten (Skiticket & Schneesportlehrer) von CHF 30.00, werden im Rahmen der 

Materialgeldrechnung Ende Oktober in Rechnung gestellt. WICHTIG! Die Rechnung 

muss bezahlt werden, auch wenn die lernende Person am Schneesporttag nicht teil-

nehmen kann! Anschliessend an die Schneesporttage kann mit dem entsprechen-

den Gesuch/Arztzeugnis und dem Rückforderungsformular der Betrag zurückgefor-

dert werden. 

• Besitzer/in eines Saisonabonnements erhalten ebenfalls mit einem Rückforderungs-

formular die Differenz von CHF 15.00 (Skiticket) im Anschluss an die Schneesport-

tage zurück. Die entsprechenden Formulare erhalten die lernenden Personen ab 

KW 3 von der Klassenlehrperson. 

 

Materialkosten 

Materialgeldpauschale pro Schuljahr 

• Gemäss Art. 134 Abs. 3 BerV tragen die Lernenden die Kosten für das persönliche 

Schul- und Kursmaterial sowie für besondere Veranstaltungen selbst. 

• Im Sinne der Gleichbehandlung der Lernenden gelten für alle Berufsfachschulen die 

gleiche Definition und die gleiche Handhabung der Abrechnung von persönlichem 

Schul- und Kursmaterialgeld. 

• An den Berufsfachschulen des Kantons Bern beträgt die Pauschale für das allge-

meine Schulmaterialgeld pro Schulhalbtag und pro Schuljahr CHF 25.00 

• Grundsätzlich ist die Pauschale knapp bemessen. Es soll damit kein «Gewinn» er-

wirtschaftet werden. 

 

Schultage Preis 

1/2 Schultag  25.00 

1 Schultag  50.00 

1 1/2 Schultage  75.00 

2 Schultage  100.00 

 

Zum allgemeinen Schulmaterialgeld gehören insbesondere: 

• Fotokopien für Unterricht und Prüfungen, die von der Lehrperson abgegeben wer-

den 

• Lernendenausweis, Lernendenbadges, Anschauungsmaterial i. S. von Verbrauchs-

material 

• Nicht berufsspezifische Lizenzen 

 

Zum berufsspezifischen Schulmaterial gehört beispielsweise: 

• Digitale und analoge Lehrmittel 

• Persönliches Werkzeug (z. B. Messer usw.) 

• Schreib- und Notizmaterial 

 


